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Sachverhalt: 
 
Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltswesen wurde in Zusammenarbeit mit 
dem kommunalen Rechenzentrum „komm.one“ auch auf eine neue Finanz-Software umgestellt. 
Diese Software bietet die Möglichkeit, diese je nach Bedarf um zusätzliche Module und 
Funktionen zu erweitern.  
Die Zusammenlegung der beiden Bauhöfe der Gemeinden Bodnegg und Grünkraut ist eine gute 
Gelegenheit mit einer entsprechenden Software die Prozesse zu automatisieren und zu 
strukturieren. 
 
Hierfür eignet sich das Modul „Bauhofmanagement.Basis“. 
 
Es bieten sich folgende Vorteile: 
 
Bislang müssen die Arbeitszeiten, die handschriftlich vermerkt werden, für eine Auswertung und 
kostenmäßige Verteilung später von einer Person in Exceltabellen eingetragen werden. Es sind 
weitergehende Abgleiche mit der Personalabrechnungsstelle, den verschiedenen Kostenstellen, 
Arbeitszeitmodellen, Bereitschaftsplänen, Kalkulationsgrundlagen für Fahrzeuge und Maschinen 
usw. notwendig, um eine korrekte Weiterverrechnung durchführen zu können. Dies ist 
fehleranfällig und zeitaufwändig. 
 
Durch das o.g. Modul könnten die Kollegen des Bauhofes ihre Tätigkeiten auf Tablets erfassen 
und dabei entsprechenden „Aufträgen“ zuordnen. Durch die mögliche Datenübertragung ans 
Rechenzentrum wäre keine weitere Erfassung mehr erforderlich. Den „Aufträgen“ werden beim 
Einrichten des Programmes die jeweiligen Kostenstellen zugeordnet, sodass diese Daten 
wiederum für eine interne Verrechnung (zwischen den Gemeinden und innerhalb der jeweiligen 
Gemeinde) der Aufwendungen des Bauhofes verwendet werden können. 
 
Über einheitliche Web-Aufträge könnten einzelne Prozesse verteilt, zugeordnet, abgearbeitet, 
überwacht, abgerechnet und dokumentiert werden. Dies soll zum Start noch nicht umgesetzt 
werden. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Leistungserfassung und den damit verbundenen 
Kostenzuordnungen. 
 
Des Weiteren könnten über mobile Geräte und einer Programmerweiterung auch weitere 
Leistungserfassungen, wie Spielplatzkontrollen, vorgenommen und somit auch dokumentiert 
werden (mobile Objektkontrolle). Die Software bietet die Möglichkeit, je nach Bedarf später noch 
um weitere Module, wie die Fuhrparkverwaltung oder die Verfügbarkeitsplanung zu ergänzen. 
Diese Erweiterungen können später bei Bedarf eingerichtet werden. 
 
Zum Start wird vorgeschlagen, erstmal die folgenden Module zu erwerben: 
- Bauhofmanagement.Basis (Bauhoflösung) - inkl. Lohnarten TVöD 
- Mobile Leistungsdatenerfassung über Tablets 



 
 
Die Kosten setzen sich aus einmaligen Kosten und laufenden Aufwendungen zusammen. Die 
einmaligen Kosten für das Einführungsprojekt, d.h. Beratung, Schulung, Workshops vor Ort, ggf. 
Datenmigration und für die Schnittstelle betragen -nach momentanem Kenntnisstand- 
ca. 14.000 € (plus 6 Tablets, ca. 4.000 €). Das laufende jährliche Leistungsentgelt für die 
Software und Anwenderunterstützung beträgt rund 4.500 €. 
 
Der Projektstart soll bereits im August erfolgen. 
 
Zur Erfassung für einzelne Teams und zentral geht die Verwaltung derzeit von notwendigen 
6 Tablets aus. Diese sind in der Bedienung besser als kleine Smartphones. Bis auf weiteres 
werden diese offline genutzt und nur bei Rückkehr zum Bauhof synchronisiert. 
 
Für eine Prozessoptimierung und transparente Abrechnung des gemeinsamen Bauhofs schlägt 
die Verwaltung vor, die Software zu beschaffen und das Rechenzentrum mit der 
Projektumsetzung zu beauftragen. 
 
Das Thema wird noch am 07.06.2021 im Bauhofausschuss beraten. 
 
 
Finanzierung: 
 
Die notwendigen Finanzmittel von max. 20.000 € einmalig und rund 4.500 € jährlich sind in den 
Haushalt einzustellen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Gemeinderat beschließt die o.g. Module der Software „Bauhofmanagement.Basis“, 
inkl. der Leistungsdatenerfassung, zu beschaffen und die Projektumsetzung zu 
beauftragen. Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechendes zu veranlassen. 
 

2. Die erforderlichen Finanzmittel werden in den Haushalt eingestellt. 
 
 
 


